
Anbau
ve

rb
otsz

one

gem
. §

 24
 (1

) T
hürS

trG

813/19

813/18

811/3

811/5

811/8

813/8

924/2

924/3

924/1

811/12

811/14

811/11

809/1

809/2

811/15

802

804

805

806

807/1

807/2

807/3

813/15

812/6
812/11

812/14

812/15
812/16

922 1016/807

1017/807

1018/808923

810/3

810/2

620

497
496

495
494

491/3
632

757/501

782
501

758/501

741/504740/503781
501

772/506

727/500

667/616

695
500

726/499

617

505/1

725/498

502

648/398

647/398

646/398

Das MittelfeldDas Mittelfeld

Brauhausw
eg

Borxlebener Straße

K 525

L 1172

K 525

K 525

L 1172

L 1172

K 525

5

2

3

624

Gemarkung Ringleben

Flur 7

Gemarkung Ringleben

Flur 3

150

145

140

135

130

140

1

8

3,5

3,5

3

8

6,50

3

3
12,50 5

10
10

10 5

10
5

5
5

10

GE

GRZ 0,8

TH 10 m

60/50

GFZ 2,0

N

SOPV

GRZ 0,8

HUK > 0,80

HOK < 4,00

M2

M3

M3

M3

M3

Teil 1
Zeichnerische Festsetzungen

Teil 3
Textliche Festsetzungen

Teil 4
Hinweise

Maßstab im Original 1 : 1000

0 10 20 30 40 50

 
1. Archäologische Bodenfunde 
Bei Erdarbeiten kann mit dem Auftreten von Bodenfunden gerechnet werden. Gemäß § 16 Thüringer 
Denkmalschutzgesetz müssen Bodenfunde unverzüglich an das Thüringische Landesamt für Denk-
malpflege und Archäologie gemeldet werden. Eventuelle Fundstellen sind abzusichern und die Funde 
im Zusammenhang im Boden zu belassen, bis sie durch Mitarbeiter des Thüringischen Landesamtes 
für Denkmalpflege und Archäologie untersucht und geborgen worden sind. 
 
2. Munitionsfunde 

Munitionsfunde sind meldepflichtig. 

 
3. Altlasten 
Sollten sich bei der Umsetzung des Bebauungsplanes weitere Verdachtsmomente für das Vorliegen 
schädlicher Bodenveränderungen/Altlasten oder einer Beeinträchtigung anderer Schutzgüter (Luft, 
Wasser) ergeben, so sind diese im Rahmen der Mitwirkungspflicht sofort dem LRA Kyffhäuserkreis, 
Untere Bodenschutzbehörde, anzuzeigen, damit im Interesse der Umwelterfordernisse ggf. geeignete 
Maßnahmen koordiniert und eingeleitet werden können. 
 
4. Mutterboden 

Der abzutragende Mutterboden muss, sofern er nicht sofort wieder verwendet wird, in nutzbarem Zu-
stand erhalten und einer weiteren Verwendung zugeführt werden (gem. § 202 BauGB). Die Regelun-
gen zur Verwertung von Bodenmaterial, sind zu beachten. 
 
5. Niederschlagswasser 

Das anfallende nicht schädlich verunreinigte Niederschlagswasser ist nach Möglichkeit auf dem 
Grundstück dezentral zu versickern bzw. zu verdunsten. Das Versickern von Niederschlagswasser 
bzw. das Einleiten von Niederschlagswasser in ein Gewässer bedarf grundsätzlich einer wasserrecht-
lichen Erlaubnis durch die Untere Wasserbehörde. 
 
6. Geologischen Verhältnisse und Belange 

Das Plangebiet liegt in einer Region, in der Subrosionserscheinungen auf Grund der geologischen 
Untergrundverhältnisse möglich sind. Vor Durchführung von Baumaßnahmen wird empfohlen, eine 
ingenieurgeologische Stellungnahme zur Subrosionsgefährdung beim Referat 82 des Thüringer Lan-
desamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz einzuholen. 

Weiterhin wird empfohlen, vor Beginn von Erdarbeiten eine Baugrunduntersuchung vornehmen zu 
lassen.  
Erdaufschlüsse (Erkundungs- und Baugrundbohrungen, Grundwassermessstellen, geophysikalische 
Messungen) sowie größere Baugruben sind dem Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Na-
turschutz zwei Wochen vor Baubeginn anzuzeigen, damit eine geologische und bodengeologische 
Aufnahme zur Erweiterung des Kenntnisstandes über das Gebiet erfolgen kann.  
 
7. Belange des Naturschutzes 
Die Verbote des § 44 (1) BNatSchG und § 39 (1) BNatSchG (Vorschriften für besonders geschützte 
und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten) sind zu beachten.  
Gehölzentnahmen sowie die Abnahme des Oberbodens sind aus artenschutzrechtlichen Gründen 
gem. § 39 (5) BNatSchG nur außerhalb der Brutzeit, in der Zeit vom 01.10. bis zum 28.02. eines Jah-
res vorzunehmen. 
 
8. Versorgungsleitungen  

Bei Erdarbeiten im Bereich von Leitungstrassen der Versorgungsunternehmen sind die entsprechen-
den Schutzabstände gem. DIN, DVGW Regelwerk und Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten.  
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1. Archäologische Bodenfunde 
Bei Erdarbeiten kann mit dem Auftreten von Bodenfunden gerechnet werden. Gemäß § 16 Thüringer 
Denkmalschutzgesetz müssen Bodenfunde unverzüglich an das Thüringische Landesamt für Denk-
malpflege und Archäologie gemeldet werden. Eventuelle Fundstellen sind abzusichern und die Funde 
im Zusammenhang im Boden zu belassen, bis sie durch Mitarbeiter des Thüringischen Landesamtes 
für Denkmalpflege und Archäologie untersucht und geborgen worden sind. 
 
2. Munitionsfunde 

Munitionsfunde sind meldepflichtig. 

 
3. Altlasten 
Sollten sich bei der Umsetzung des Bebauungsplanes weitere Verdachtsmomente für das Vorliegen 
schädlicher Bodenveränderungen/Altlasten oder einer Beeinträchtigung anderer Schutzgüter (Luft, 
Wasser) ergeben, so sind diese im Rahmen der Mitwirkungspflicht sofort dem LRA Kyffhäuserkreis, 
Untere Bodenschutzbehörde, anzuzeigen, damit im Interesse der Umwelterfordernisse ggf. geeignete 
Maßnahmen koordiniert und eingeleitet werden können. 
 
4. Mutterboden 

Der abzutragende Mutterboden muss, sofern er nicht sofort wieder verwendet wird, in nutzbarem Zu-
stand erhalten und einer weiteren Verwendung zugeführt werden (gem. § 202 BauGB). Die Regelun-
gen zur Verwertung von Bodenmaterial, sind zu beachten. 
 
5. Niederschlagswasser 

Das anfallende nicht schädlich verunreinigte Niederschlagswasser ist nach Möglichkeit auf dem 
Grundstück dezentral zu versickern bzw. zu verdunsten. Das Versickern von Niederschlagswasser 
bzw. das Einleiten von Niederschlagswasser in ein Gewässer bedarf grundsätzlich einer wasserrecht-
lichen Erlaubnis durch die Untere Wasserbehörde. 
 
6. Geologischen Verhältnisse und Belange 

Das Plangebiet liegt in einer Region, in der Subrosionserscheinungen auf Grund der geologischen 
Untergrundverhältnisse möglich sind. Vor Durchführung von Baumaßnahmen wird empfohlen, eine 
ingenieurgeologische Stellungnahme zur Subrosionsgefährdung beim Referat 82 des Thüringer Lan-
desamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz einzuholen. 

Weiterhin wird empfohlen, vor Beginn von Erdarbeiten eine Baugrunduntersuchung vornehmen zu 
lassen.  
Erdaufschlüsse (Erkundungs- und Baugrundbohrungen, Grundwassermessstellen, geophysikalische 
Messungen) sowie größere Baugruben sind dem Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Na-
turschutz zwei Wochen vor Baubeginn anzuzeigen, damit eine geologische und bodengeologische 
Aufnahme zur Erweiterung des Kenntnisstandes über das Gebiet erfolgen kann.  
 
7. Belange des Naturschutzes 
Die Verbote des § 44 (1) BNatSchG und § 39 (1) BNatSchG (Vorschriften für besonders geschützte 
und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten) sind zu beachten.  
Gehölzentnahmen sowie die Abnahme des Oberbodens sind aus artenschutzrechtlichen Gründen 
gem. § 39 (5) BNatSchG nur außerhalb der Brutzeit, in der Zeit vom 01.10. bis zum 28.02. eines Jah-
res vorzunehmen. 
 
8. Versorgungsleitungen  

Bei Erdarbeiten im Bereich von Leitungstrassen der Versorgungsunternehmen sind die entsprechen-
den Schutzabstände gem. DIN, DVGW Regelwerk und Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten.  

 
 

Geltungsbereich der 1. Änderung 
des Bebauungsplanes Gewerbegebiet "Ringleben" 
der Stadt Bad Frankenhausen

Auszug aus dem Bebauungsplan
Gewerbegebiet "Ringleben" 

der Stadt Bad Frankenhausen

ohne Maßstab

 
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 8 und 11 BauNVO) 
 
§ 1 (1) Die Zulässigkeit von Vorhaben in dem festgesetzten Gewerbegebiet (GE) bestimmt sich nach 

§ 8 BauNVO. 
 
§ 1 (2) Im festgesetzten sonstigen Sondergebiet (SOPV) mit der Zweckbestimmung „Photovoltaikan-

lage“ sind folgende bauliche Anlagen zulässig: 
- bauliche Anlagen, die der Nutzung oder Speicherung der Sonnenenergie durch Photovol-

taik dienen, 
- dafür technisch erforderliche Nebenanlagen (z.B. Wechselrichter, Transformatorenstatio-

nen, Übergabestationen, Schaltschränke, Speicher, Zufahrten, Zaunanlagen etc.). 
  
2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16, 18 und 19 BauNVO ) 
 
§ 2 (1) Die maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) im Gewerbegebiet (GE) wird mit 0,8 festge-

setzt. 
 
§ 2 (2) Die maximal zulässige Geschossflächenzahl (GFZ) im Gewerbegebiet (GE) wird mit 2,0 fest-

gesetzt. 
 
§ 2 (3) Die zulässige Höhe der Gebäude und baulichen Anlagen im Gewerbegebiet (GE), festgesetzt 

als maximal zulässigen Traufhöhe, beträgt 10m.  
 Als Traufhöhe gilt für geneigte Dächer > 5

0 
das lotrechte Maß von dem, in der Planzeichnung 

festgesetzten Höhenbezugspunkt, bis zur Schnittlinie der Außenfläche der Wand mit der Au-
ßenfläche Dachhaut. Als Traufhöhe gilt für Flachdächer < 5

0
 das lotrechte Maß von dem, in 

der Planzeichnung festgesetzten Höhenbezugspunkt, bis zum oberen Abschluss der Au-
ßenwand. 

 Bezugshöhe ist die, dem Gebäudemittelpunkt oder Mittepunkt der baulichen Anlage nächst-
liegende Oberkante der ausgebauten Fahrbahn der Borxlebener Straße auf dem Flurstück 
811/15 der Flur 7 Gemarkung Ringleben (Fahrbahnmitte). 

 
§ 2 (4) Die maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) im sonstigen Sondergebiet (SOPV) wird mit 

0,8 festgesetzt. 
 Als zulässige Grundfläche gem. § 19 BauNVO im sonstigen Sondergebiet (SOPV) werden die 

durch die Photovoltaikmodule überdeckten Bodenflächen in Senkrechtprojektion, die Grund-
flächen von sonstigen zulässigen baulichen Anlagen und von Nebenanlagen sowie die Grund-
flächen von befestigten Erschließungsflächen definiert. 

 
§ 2 (5) Maximal 2% der zulässigen Grundfläche gem. § 19 BauNVO im sonstigen Sondergebiet 

(SOPV) dürfen vollständig durch Fundamente, Rammpfähle oder Gebäude und bauliche Anla-
gen versiegelt werden. 

 Die übrigen Flächen sind gem. § 4 (1) der Textlichen Festsetzungen anzulegen. 
 
 Als zulässige Grundfläche gem. § 19 BauNVO im sonstigen Sondergebiet (SOPV) werden die 

durch die Photovoltaikmodule überdeckten Bodenflächen in Senkrechtprojektion, die Grund-
flächen von sonstigen zulässigen baulichen Anlagen und von Nebenanlagen sowie die Grund-
flächen von befestigten Erschließungsflächen definiert. 

 
§ 2 (6)  Im sonstigen Sondergebiet (SOPV) wird die Höhe der baulichen Haupt- und Nebenanlagen, die 

der Nutzung oder Speicherung der Sonnenenergie durch Photovoltaik dienen, wie folgt fest-
gesetzt: 

 HUK -  Der Abstand zwischen der Oberkante des unveränderten, anstehenden Geländes und 
der Unterkante PV-Module beträgt mindestens 0,80 m. 

 HOK – Die Gesamthöhe der baulichen Anlagen, im Sinne einer Oberkante, beträgt maximal 
4,00 m. 
Als Oberkante der baulichen Anlagen gilt das lotrechte Maß von der Oberkante des unverän-
dert anstehenden Geländes bis zum oberen Abschluss der baulichen Anlagen.  
Abweichend ist die Errichtung von Masten für Blitzschutzanlagen sowie einer Kameraüberwa-
chung der PV-Anlage mit einer Höhe von max.5m, auf einer Grundfläche von maximal 10m² je 
Baugrundstück zulässig. 

 
 
 
 
 
 

 
3. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 
 
§ 3 (1) Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen erfolgt durch Baugrenzen gemäß § 23 

(3) BauNVO.  
 Das Errichten von Stellplätzen und Garagen gem. § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen gem. 

§ 14 BauNVO, insbesondere Zaunanlagen, ist auch außerhalb der festgesetzten Baugrenze 

zulässig. 
 
§ 3 (2) Die Errichtung von baulichen Anlagen innerhalb der, in die Planzeichnung nachrichtlich über-

nommenen Anbauverbotszone gem. § 24 (1) ThürStrG, bedarf der Erteilung einer Ausnahme 
der zuständigen Straßenbaubehörde gem. § 24 (9) ThürStrG. 

 
4. Grünordnerische und landschaftspflegerische Festsetzungen (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 
 
§ 4 (1) Im  sonstigen Sondergebiet (SOPV) sind die Flächen unter und zwischen den Modultischen der 

Photovoltaikanlage, außer der maximal zu versiegelnden Flächen, gem. Maßnahmenblatt M1 
des Umweltberichtes durch Ansaat mit Regiosaatgut (UG 5 Mitteldeutsches Tief- und Hügel-
land, Typ Grundmischung / Frischwiese), als extensive Grünflächen anzulegen zu erhalten 
und durch max. zweimalige Mahd im Jahr oder durch Beweidung zu pflegen. Das Maßnah-
menblatt M1 ist Bestandteil der Textlichen Festsetzung. 

 
§ 4 (2) Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-

den, Natur und Landschaft gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB mit der Bezeichnung M2 sind ge-
schlossene mindestens 3reihige Hecken aus standortgerechten einheimischen Laubsträu-
chern anzupflanzen. Vorhandene Laubgehölze sind in die Heckenpflanzung zu integrieren. 

 Die Umsetzung der Maßnahme hat gem. Maßnahmenblatt M2 des Umweltberichtes zu erfol-
gen. Das Maßnahmenblatt M2 ist Bestandteil der Textlichen Festsetzung. 

 
§ 4 (3) Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-

den, Natur und Landschaft gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB mit der Bezeichnung M3 sind ge-
schlossene mindestens 3reihige Hecken aus standortgerechten einheimischen Laubsträu-
chern anzupflanzen. In die Hecken sind in einem Abstand von 8-10m einheimische, standort-
gerechte Laubbäume 2. Ordnung zu integrieren… 

 Die Umsetzung der Maßnahme hat gem. Maßnahmenblatt M3 des Umweltberichtes zu erfol-
gen. Das Maßnahmenblatt M3 ist Bestandteil der Textlichen Festsetzung. 

 
§ 4 (4) Für die neu anzupflanzenden Gehölze gilt folgendes Pflegekonzept:  
 Pflanzung und ein Jahr Fertigstellungspflege (Pflanzen und Pflanzarbeiten) mit drei Pflege-

durchgängen im Jahr.  
Zwei Jahre Entwicklungspflege (Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von Grünflächen) mit 
je drei Pflegedurchgängen im Jahr. Bei Abgang sind die Gehölze zu ersetzen. Die Pflanz-
standorte können den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Mindestanforderung an die 
zu pflanzende Qualität ist: Mindestqualität Sträucher: v. Str., H = 0,60 m - 1,00 m (Vorkom-
mensgebiet 2: Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland). 
 

§ 4 (5) Zuordnung von Ausgleichsmaßnahmen gemäß § 9 (1a) BauGB: 

Die Berechnung und die Berücksichtigung der ökologischen Werteinheiten für Ausgleichs-
maßnahmen hat gem. Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung zu erfolgen. Die erforderlichen Aus-
gleichspflanzungen sind gem. § 135 a BauGB vom Verursacher des Eingriffes durchzuführen, 
zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Die Ausgleichsmaßnahmen müssen spätestens bis zum 
Ende der auf den Beginn der jeweiligen Baumaßnahme (Vorhaben) folgenden Pflanzperiode 
(Oktober - April) abgeschlossen sein. 

 
5. Festsetzungen nach § 9 (4) BauGB i.V.m. § 88 (2) ThürBO 
 
§ 5 Zaunanlagen im festgesetzten Gewerbegebiet dürfen eine Höhe von 2,50m nicht überschrei-

ten. Der Zaun ist so anzulegen, dass durchgehend bzw. umlaufend ein Freihalteabstand von 
mindestens 15 cm über der Geländeoberfläche als Durchlass für Kleinsäuger eingehalten 
wird. 

 

 
3. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 
 
§ 3 (1) Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen erfolgt durch Baugrenzen gemäß § 23 

(3) BauNVO.  
 Das Errichten von Stellplätzen und Garagen gem. § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen gem. 

§ 14 BauNVO, insbesondere Zaunanlagen, ist auch außerhalb der festgesetzten Baugrenze 

zulässig. 
 
§ 3 (2) Die Errichtung von baulichen Anlagen innerhalb der, in die Planzeichnung nachrichtlich über-

nommenen Anbauverbotszone gem. § 24 (1) ThürStrG, bedarf der Erteilung einer Ausnahme 
der zuständigen Straßenbaubehörde gem. § 24 (9) ThürStrG. 

 
4. Grünordnerische und landschaftspflegerische Festsetzungen (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 
 
§ 4 (1) Im  sonstigen Sondergebiet (SOPV) sind die Flächen unter und zwischen den Modultischen der 

Photovoltaikanlage, außer der maximal zu versiegelnden Flächen, gem. Maßnahmenblatt M1 
des Umweltberichtes durch Ansaat mit Regiosaatgut (UG 5 Mitteldeutsches Tief- und Hügel-
land, Typ Grundmischung / Frischwiese), als extensive Grünflächen anzulegen zu erhalten 
und durch max. zweimalige Mahd im Jahr oder durch Beweidung zu pflegen. Das Maßnah-
menblatt M1 ist Bestandteil der Textlichen Festsetzung. 

 
§ 4 (2) Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-

den, Natur und Landschaft gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB mit der Bezeichnung M2 sind ge-
schlossene mindestens 3reihige Hecken aus standortgerechten einheimischen Laubsträu-
chern anzupflanzen. Vorhandene Laubgehölze sind in die Heckenpflanzung zu integrieren. 

 Die Umsetzung der Maßnahme hat gem. Maßnahmenblatt M2 des Umweltberichtes zu erfol-
gen. Das Maßnahmenblatt M2 ist Bestandteil der Textlichen Festsetzung. 

 
§ 4 (3) Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-

den, Natur und Landschaft gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB mit der Bezeichnung M3 sind ge-
schlossene mindestens 3reihige Hecken aus standortgerechten einheimischen Laubsträu-
chern anzupflanzen. In die Hecken sind in einem Abstand von 8-10m einheimische, standort-
gerechte Laubbäume 2. Ordnung zu integrieren… 

 Die Umsetzung der Maßnahme hat gem. Maßnahmenblatt M3 des Umweltberichtes zu erfol-
gen. Das Maßnahmenblatt M3 ist Bestandteil der Textlichen Festsetzung. 

 
§ 4 (4) Für die neu anzupflanzenden Gehölze gilt folgendes Pflegekonzept:  
 Pflanzung und ein Jahr Fertigstellungspflege (Pflanzen und Pflanzarbeiten) mit drei Pflege-

durchgängen im Jahr.  
Zwei Jahre Entwicklungspflege (Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von Grünflächen) mit 
je drei Pflegedurchgängen im Jahr. Bei Abgang sind die Gehölze zu ersetzen. Die Pflanz-
standorte können den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Mindestanforderung an die 
zu pflanzende Qualität ist: Mindestqualität Sträucher: v. Str., H = 0,60 m - 1,00 m (Vorkom-
mensgebiet 2: Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland). 
 

§ 4 (5) Zuordnung von Ausgleichsmaßnahmen gemäß § 9 (1a) BauGB: 

Die Berechnung und die Berücksichtigung der ökologischen Werteinheiten für Ausgleichs-
maßnahmen hat gem. Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung zu erfolgen. Die erforderlichen Aus-
gleichspflanzungen sind gem. § 135 a BauGB vom Verursacher des Eingriffes durchzuführen, 
zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Die Ausgleichsmaßnahmen müssen spätestens bis zum 
Ende der auf den Beginn der jeweiligen Baumaßnahme (Vorhaben) folgenden Pflanzperiode 
(Oktober - April) abgeschlossen sein. 

 
5. Festsetzungen nach § 9 (4) BauGB i.V.m. § 88 (2) ThürBO 
 
§ 5 Zaunanlagen im festgesetzten Gewerbegebiet dürfen eine Höhe von 2,50m nicht überschrei-

ten. Der Zaun ist so anzulegen, dass durchgehend bzw. umlaufend ein Freihalteabstand von 
mindestens 15 cm über der Geländeoberfläche als Durchlass für Kleinsäuger eingehalten 
wird. 
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